
SATZUNG 

der Mühlbauer Holding AG 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (§§ 1 bis 3) 

 

§ 1 

Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 Mühlbauer Holding AG 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Roding. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, 

insbesondere an anderen Technologieunternehmen, welche 

Prozesstechniken, Produkte und Systemlösungen für das Management von 

Identitäten, die Chipkarten-Industrie, den Back-End-Bereich der 

Halbleiterindustrie sowie die Präzisionsteile-/Baugruppenfertigung anbieten. 

 

(2) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand ganz oder teilweise mittelbar 

verwirklichen und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

geeignet erscheinen, ihm zu dienen. Sie kann Zweigniederlassungen im In-

und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, 

erwerben oder sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen leiten oder 

sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken sowie 

Unternehmensverträge abschließen. 

 

  



§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit 

nicht gesetzlich die Veröffentlichung in einem anderen Publikationsorgan 

vorgeschrieben ist. 

 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft und sonstige Inhaber von 

Wertpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und zum Handel 

an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 5 WpHG zugelassen 

sind, können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

II. KAPITAL UND AKTIEN (§§ 4 und 5) 

 

§ 4 

Grundkapital, Genehmigtes Kapital 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 18.810.976,00 € (i.W. achtzehn 

Millionen achthundertzehntausendneunhundertsechsundsiebzig Euro). Es ist 

eingeteilt in 14.696.075 Stückaktien. 

 

(2) Der Vorstand ist bis zum 06. August 2019 ermächtigt, das Grundkapital mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 

mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 9.400.000,00 € (i.W. neun 

Millionen vierhunderttausend Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand 

ist aber ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 

von insgesamt 1.881.000,00 € (i.W. eine Million 

achthunderteinundachtzigtausend Euro) auszuschließen, sofern die neuen 

Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der 

den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 203 Abs. 1 und 2, § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG). Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe 

neuer Aktien gegen Sacheinlagen auszuschließen, wenn die Ausgabe neuer 



Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen 

an Unternehmen erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der jeweiligen 

Kapitalerhöhung festzulegen. 

 

§ 5 

Aktien 

 

(1) Die Aktie Nr. 1 lautet auf den Namen; die Übertragung dieser Aktie ist nur mit 

Zustimmung der Gesellschaft zulässig, über die der Aufsichtsrat nach 

pflichtgemäßem Ermessen entscheidet. 

Die übrigen Aktien lauten auf den Inhaber. 

 

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien 

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. 

 

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. 

 

(4) Das Grundkapital in Höhe von 18.810.976,00 € wird durch Formwechsel des 

bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA mit dem Sitz in Roding, 

erbracht. 

 

(5) Hinsichtlich der Festsetzungen über Sacheinlagen und Sachübernahmen, die 

in der Satzung der formwechselnden Gesellschaft enthalten waren, wird auf § 

21 verwiesen. 

 

III. ORGANE DER GESELLSCHAFT (§ 6) 

 

§ 6 

Organe der Gesellschaft 

 

Organe der Gesellschaft sind 

(1) der Vorstand, 



 

(2) der Aufsichtsrat, 

 

(3) die Hauptversammlung. 

 

IV. VORSTAND, VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT UND 

GESCHÄFTSFÜHRUNG (§§ 7 bis 9) 

 

§ 7 

Zusammensetzung des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat 

bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

 

(3) Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine vom Aufsichtsrat 

zu genehmigende Geschäftsordnung geben. 

 

§ 8 

Vertretung  

 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur 

ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern die 

Befugnis zur Einzelvertretung einräumen und/oder Befreiung von dem Verbot 

der Mehrvertretung des § 181 Alt. 2 BGB erteilen. Die Befugnis zur 

Einzelvertretung und/oder die Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung 

des § 181 Alt. 2 BGB kann jederzeit widerrufen werden. 

 



(3) Als Vorstand vertritt Herr Josef Mühlbauer die Gesellschaft stets allein, auch 

wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Er ist von dem Verbot der 

Mehrfachvertretung des § 181 BGB befreit. 

 

 

§ 9 
Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. 

 

(2) Die Vornahme von Rechtsgeschäften und Handlungen durch die Gesellschaft 

oder deren Tochtergesellschaften, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen, bedarf der Zustimmung des 

Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, den Kreis der nach 

vorstehendem Satz zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und 

Handlungen näher zu bestimmen. 

 

(3) Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht, tragen die 

Mitglieder des Vorstands gemeinsam die Verantwortung für die gesamte 

Geschäftsführung. Dabei führt jedes Mitglied des Vorstands den ihm 

zugewiesenen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. 

 

(4) Über Maßnahmen und Geschäfte, für die Gesetze, Satzung oder 

Geschäftsordnung einer Entscheidung durch den gesamten Vorstand 

vorschreiben, entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Gleiches gilt für 

Angelegenheiten, die über einen einzelnen Geschäftsbereich hinaus greifen, 

die nicht einem einzelnen Geschäftsbereich zugewiesen oder zuzuordnen 

sind und für solche Maßnahmen und Geschäfte eines Geschäftsbereichs, die 

für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

(5) Der Vorstand beschließt, soweit nicht Gesetz, Satzung oder 

Geschäftsordnung etwas anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit aller 

vorhandenen Stimmen. Soweit nicht die Geschäftsordnung etwas anderes 

bestimmt, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

 

 
 

 



V. AUFSICHTSRAT (§§ 10 bis 15) 

 

§ 10 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Aufga ben 

 

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern.  

Dem jeweiligen Inhaber der Aktie Nr. 1 steht das Recht zu, ein Drittel der 

Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu entsenden. 

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für einen 

bestimmten oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt 

bzw. entsandt werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Aufsichtsrat ein, wenn 

das Aufsichtsratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf 

der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Das Aufsichtsratsamt des 

zum Ersatzmitglied Gewählten erlischt mit Beendigung der nächsten 

Hauptversammlung. 

Findet bei der nächsten Hauptversammlung keine Ersatzwahl statt, so 

verlängert sich die Amtszeit bis zum Ende der Amtszeit des vorzeitig 

ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest 

der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 

(2) Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in 

dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung 

kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine kürzere 

Amtszeit bestimmen. 

Die Bestellung eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der Amtsdauer 

ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit 

des vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds. 

 

(3) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt 

durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu richtende schriftliche 

Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

 

(4) Der Aufsichtsrat nimmt die ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung 

zugewiesenen Aufgaben wahr. 

 

 



§ 11 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die 

Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere 

Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte den Vorsitzenden und 

den Stellvertreter für die in § 10 Abs. 2 bestimmte Amtszeit. 

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 

seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die 

restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

§ 12 

Beschlussfassung 

 

(1) Der Aufsichtsrat beschließt in Sitzungen. Der Vorstand hat, soweit rechtlich 

zulässig, das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen und das Recht, dem 

Aufsichtsrat Beschlussvorlagen zu unterbreiten. Schriftliche, telefonische, 

fernschriftliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekommunikation 

durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen sind zulässig, wenn der 

Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzelfall bestimmt und kein Mitglied 

des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

 

(2) Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist 

von 14 Tagen gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsrats schriftlich 

einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der 

Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen 

kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, 

fernschriftlich, telegraphisch oder durch Telefax-Brief einberufen. 

Beschlüsse, deren Gegenstand nicht ordnungsgemäß angekündigt ist, 

können nur gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht; 

abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist dabei Gelegenheit zu geben, 

innerhalb einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der 

Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, aus 

denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. 

Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei 



der Abstimmung der Stimme enthält. Stimmenthaltungen werden jedoch bei 

der Ermittlung des Beschlussergebnisses nicht mitgezählt. 

Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem 

sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied überreichen 

lassen. 

 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend 

vorgeschrieben ist. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so haben 

zwei anwesende Aufsichtsratsmitglieder zusammen das Recht, eine erneute 

Abstimmung über denselben Gegenstand zu verlangen. Ergibt auch sie 

Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite 

Stimme kann gemäß Abs. 3 Satz 4 schriftlich abgegeben werden. Dem 

Stellvertreter des Vorsitzenden steht die zweite Stimme nicht zu. 

 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 

dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

(5) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen 

Willenserklärungen abzugeben. 

Soweit nach dieser Satzung Erklärungen gegenüber dem Aufsichtsrat 

abzugeben sind, genügt die Abgabe der Erklärung gegenüber dem 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats. 

 

§ 13 

Geschäftsordnung, Ausschüsse 

 

(1) Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmung 

dieser Satzung kann sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann die Ausübung einzelner ihm obliegender Aufgaben 

oder Entscheidungen, soweit gesetzlich zulässig, Ausschüssen übertragen. 

Die Einsetzung von Ausschüssen erfolgt durch Aufsichtsratsbeschluss (vgl. 

§ 12 Abs. 4 Unterabsatz 1). Die Ausschussmitglieder werden einzeln mit 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt, soweit zwingende gesetzliche 

Bestimmungen nicht entgegenstehen. 



Für die Tätigkeit der Ausschüsse gelten §§ 11, 12 mit Ausnahme von § 12 

Abs. 4 Unterabsatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend. 

Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines Ausschusses, so gibt 

seine Stimme im Ausschuss in entsprechender Anwendung von § 12 Abs. 4 

Unterabsatz 1 Satz 2 bis 5 den Ausschlag. 

 

 

§ 14 

Änderungen der Satzungsfassung 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung 

betreffen, zu beschließen. 

 

§ 15 

Vergütung 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält jährlich neben dem Ersatz seiner baren 

Auslagen und neben dem Ersatz der ihm wegen seiner Vergütung zu Last 

fallenden Umsatzsteuer eine feste Vergütung von 5.000,00 €; der Vorsitzende 

erhält das Sechsfache, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache 

dieses Betrages. Eine Änderung der Vergütung beschließt die 

Hauptversammlung. 

 

(2) Die Gesellschaft schließt zugunsten der Organe, auch der Mitglieder des 

Aufsichtsrats, eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit 

angemessener Versicherungssumme ab und trägt die dafür anfallenden 

Prämien. 

 

VI. HAUPTVERSAMMLUNG (§§ 16 und 17) 

 

§ 16 

Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 

 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung hat jährlich innerhalb der ersten acht 

Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres nach Wahl des Einberufenden 



in einer Stadt oder Gemeinde in Bayern oder am Sitz der Gesellschaft 

stattzufinden. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft 

einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 

erscheint. 

 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 

bestimmten Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

 

(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur 

Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 

Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 

Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der Vorstand bzw. 

der Aufsichtsrat ist ermächtigt, in der Einberufung eine auf bis zu drei Tage 

vor der Hauptversammlung verkürzte Anmelde- und Nachweisfrist zu 

bestimmen. 

Die Einzelheiten der Anmeldung sind in der Einladung bekannt zu machen. 

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch Vorlage einer Bestätigung des 

Anteilsbesitzes des depotführenden Instituts zu erbringen. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung 

zu beziehen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache 

verfasst sein. Ein in Textform erstellter Nachweis ist ausreichend. In der 

Einberufung können weitere Sprachen, in denen die Bestätigung verfasst sein 

kann, sowie weitere Institute, von denen der Nachweis erstellt werden kann, 

zugelassen werden. 

Die Einzelheiten über den Berechtigungsnachweis sowie die Ausstellung von 

Eintrittskarten sind in der Einladung bekannt zu machen. 

 

(4) In der Einberufung kann vorgesehen werden, dass Aktionäre an der 

Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 

oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können 

(Online-Teilnahme). 

Der Vorstand bzw. Aufsichtsrat kann Umfang und Verfahren der Online-

Teilnahme im Einzelnen regeln. 

 



(5) In der Einberufung kann vorgesehen werden, dass Aktionäre auch ohne 

Teilnahme an der Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand 

bzw. Aufsichtsrat kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. 

 

§ 17 

Vorsitz, Abstimmung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats, bei seiner Verhinderung ein anderes vom Aufsichtsrat zu 

bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner. Der Vorsitzende leitet 

die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Er kann 

das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken 

und Näheres dazu bestimmen. 

 

(2) Jede der stimmberechtigten Stückaktien gewährt eine Stimme. 

 

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten 

können der Gesellschaft auch auf einem vom Vorstand bzw. Aufsichtsrat 

näher zu bestimmenden elektronischen Weg übermittelt werden. 

 

(4) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen und diese Satzung nichts 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst; dies gilt insbesondere auch für Satzungsänderungen, soweit diese 

nicht nur die Fassung betreffen (§ 14), und für Kapitalerhöhungen; die 

Bestimmungen des § 179 Abs. 2 S. 2, 2. Halbsatz AktG bleiben unberührt. 

Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, 

soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, die 

einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 

Eine Mehrheit von mindestens 75 % des gesamten vorhandenen 

Grundkapitals ist jedoch erforderlich für den Antrag auf Auflösung der 

Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung. 

 

(5) Art und Form von Abstimmungen werden vom Vorsitzenden festgelegt. 

 



 

 

 

VII. JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND GEWINNVERWEND UNG 

(§ 18) 

 
§ 18 

Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendung 

 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen den 

Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und in den 

gesetzlich vorgeschriebenen Fällen dem Abschlussprüfer vorzulegen. Bei der 

Aufstellung des Jahresabschlusses kann der Vorstand im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in 

Gewinnrücklagen vorsehen. 

 

(2) Unverzüglich nach dem Eingang des Prüfungsberichtes hat der Vorstand den 

Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht 

des Abschlussprüfers und dem Vorschlag für die Verwendung des 

Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 

(3) Sofern die Gesellschaft gesetzlich zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

verpflichtet ist, hat der Vorstand in den ersten fünf Monaten des 

Konzerngeschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr einen 

Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen und in den 

gesetzlich vorgeschriebenen Fällen dem Konzernabschlussprüfer vorzulegen. 

Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht sind unverzüglich dem 

Aufsichtsrat vorzulegen. 

 

(4) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis 

seiner Prüfung hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung 

einzuberufen, die innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres 

stattzufinden hat. 



Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung 

an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 

auszulegen. 

 

(5) Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des 

Bilanzgewinns weitere Beträge in andere Gewinnrücklagen einstellen oder als 

Gewinn vortragen; im übrigen wird der Bilanzgewinn an die Aktionäre 

ausgeschüttet. 

 

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN (§§ 19 bis 22) 

 

§ 19 

Dauer der Gesellschaft, Auflösung 

 

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

 

(2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den 

Vorstand, wenn die Hauptversammlung nicht andere oder weitere Personen 

zu Liquidatoren bestellt. Das nach Berichtigung der Verbindlichkeiten 

verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird zwischen den Aktionären im 

Verhältnis der Anteile am Grundkapital verteilt. 

 

 

§ 20 

Kosten des Formwechsels 

 

(1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Mühlbauer 

Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Roding entstanden. Die Aktiengesellschaft 

trägt die Kosten des Formwechsels in eine Aktiengesellschaft. Der 

Gesamtbetrag dieser Kosten wird auf 50.000,00 € geschätzt und gemäß § 197 

UmwG i.V.m. § 26 Abs. 2 AktG festgesetzt. 

 

(2) Hinsichtlich der Festsetzungen über den Gründungsaufwand, die in der 

Satzung der formwechselnden Gesellschaft enthalten waren, wird auf § 21 

verwiesen. 



 

§ 21 

Fortführung von Festsetzungen über Gründungsaufwand , Sacheinlagen und 

Sachübernahmen 

 

Gemäß § 243 Abs. 1 Satz 2 UmwG werden folgende Festsetzungen aus der 

Satzung der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA übernommen: 

 

„§ 5 Aktien 

(4) Das Grundkapital in Höhe von DM 3.000.000,00 wird durch Formwechsel des 

bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, der Mühlbauer Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG mit dem 

Sitz in Roding, erbracht.“ 

 

„§ 21 Gründungsaufwand 

Die Gesellschaft übernimmt den Gründungsaufwand, einschließlich der Kosten 

der Gründungsprüfung, bis zu einer Höhe von DM 10.000,00.“ 

 

 

§ 22 

Teilnichtigkeit 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein, 

oder ihre Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich in dieser Satzung eine 

Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 

ist diejenige wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und 

Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle einer Lücke ist 

diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und 

Zweck dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte 

man die Angelegenheit von vorne herein bedacht. 

Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten 

Maß der Leistung oder der Zeit, so ist das der Bestimmung am nächsten 

kommende rechtlich zulässige Maß an Stelle der unwirksamen Bestimmung 

zu vereinbaren. 

 


